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RS OGH 1963/11/22 1Ob175/63
(1Ob176/63)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1963

Norm

ABGB §891

ABGB §914 IIIh

ABGB §1405

WWG §15 Abs8

Rechtssatz

Übernahme der in Bescheid und Schuldschein des WWF unter Überbindungsp7icht schablonemäßig aufscheinenden

Solidarverpflichtung der Wohnungseigentümer durch den Rechtsnachfolger eines derselben auch ohne ausdrücklichen

Hinweis beim Abschluß der Vereinbarung über die Veräußerung der Wohnung. Zur Verp7ichtung des Erwerbers, auch

in die Urkundensammlung Einsicht zu nehmen (unter Hinweis auf SZ 28/68).
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